
 beschließt, das Mandat der Unterstützungsmission der

insatz- und 

Sicherheitsbedingungen es zulassen, die folgenden Aufgaben wahrzunehmen: 

i) die Einhaltung der Menschenrechte zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten; 

ii) die Sicherung unkontrollierter Rüstungsgüter und sonstigen Wehrmaterials zu unterstützen und 

ihre Verbreitung zu bekämpfen; 

iii) die wichtigsten libyschen Institutionen zu unterstützen; 

iv) die Bereitstellung grundlegender Dienste und die Erbringung humanitärer Hilfe auf Antrag und 

im Einklang mit den humanitären Grundsätzen zu unterstützen; 

v) die internationale Hilfe zu koordinieren; 

 2. stellt fest, dass die Mission seit dem 30. März 2016 eine durchgängige Präsenz in Libyen sichert, 

um den Präsidentschaftsrat und den Vorläufigen Sicherheitsausschuss zu unterstützen, und ermutigt die Mis-

sion, soweit die Sicherheitsbedingungen es zulassen, im Wege einer schrittweisen Rückkehr eine ständige 

Präsenz in Libyen wiederherzustellen und die hierfür erforderlichen Sicherheitsregelungen zu treffen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat auch weiterhin mindestens alle 60 Tage über die 

Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 4. ersucht den Generalsekretär außerdem, nach Konsultationen mit den libyschen Behörden nach 

Bedarf über Empfehlungen betreffend die Unterstützung der späteren Phasen des libyschen Übergangspro-

zesses durch die Mission und die Sicherheitsregelungen der Mission Bericht zu erstatten; 

 5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 7712. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluss 

 Auf seiner 7715. Sitzung am 14. Juni 2016 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter Libyens gemäß 

Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 

„Die Situation in Libyen“ teilzunehmen. 

 

Resolution 2292 (2016) 

vom 14. Juni 2016 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf das Waffenembargo für Libyen, das mit den Resolutionen 1970 (2011) vom 26. Fe-

bruar 2011, 1973 (2011) vom 17. März 2011, 2009 (2011) vom 16. September 2011, 2040 (2012) vom 

12. März 2012, 2095 (2013) vom 14. März 2013, 2144 (2014) vom 14. März 2014, 2174 (2014) vom 27. Au-
gust 2014, 2213 (2015) vom 27. März 2015, 2214 (2015) vom 27. März 2015 und 2278 (2016) vom 31. März 

2016 verhängt, geändert und bekräftigt wurde, 

 unter Hinweis auf Resolution 2259 (2015) vom 23. Dezember 2015, mit der er die Unterzeichnung des 

Libyschen politischen Abkommens von Skhirat (Marokko) am 17. Dezember 2015 begrüßte und das Kom-

muniqué von Rom vom 13. Dezember 2015 billigte, in dem die Regierung der nationalen Eintracht als 
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und der internationalen Menschenrechtsnormen, soweit anwendbar, und fordert die Mitgliedstaaten, die diese 

Überprüfungen durchführen, nachdrücklich auf, dies ohne unangemessene Verzögerung oder unangemessene 

Beeinträchtigung der Ausübung der Freiheit der Schifffahrt zu tun; 

 5. ermächtigt alle Mitgliedstaaten, die einzelstaatlich oder über Regionalorganisationen tätig werden, 

von ihnen entdeckte, nach den Ziffern 9 oder 10 der Resolution 1970 (2011), geändert mit Ziffer 13 der 
Resolution 2009 (2011), den Ziffern 9 und 10 der Resolution 2095 (2013) und Ziffer 8 der Resolution 2174 

(2014), verbotene Artikel zu beschlagnahmen und zu entsorgen (sei es durch Vernichtung, Unbrauchbarma-

chung, Lagerung oder Weitergabe an einen anderen Staat als die Herkunfts- oder Zielstaaten zum Zwecke 

der Entsorgung), und beschließt, dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind, so zu verfahren, bekräftigt ferner 

seinen Beschluss, dass alle Mitgliedstaaten bei diesen Anstrengungen zusammenarbeiten, ermächtigt die Mit-
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 12. ersucht den Generalsekretär, mit Beiträgen des Exekutivdirektoriums des Ausschusses zur Be-

kämpfung des Terrorismus und in enger Zusammenarbeit mit dem Team für analytische Unterstützung und 

Sanktionsüberwachung sowie der Sachverständigengruppe nach Resolution 1973 (2011) innerhalb von 

30 Tagen einen Bericht über die Bedrohung vorzulegen, der Libyen und seine Nachbarländer, einschließlich 

vor 


